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TIPPS UND INFORMATIONEN 
 
 

Neue FN-Partnerbetriebe in Baden-Württemberg 
Mitglied im Pferdesportverband Baden-Württemberg e.V. und Partnerbetrieb der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) e.V. 
wurde folgender Betrieb in: 
 75391 Gechingen, Pferdepension Lerchenhof – Marei Kröner, Pferdesportkreis Nordschwarzwald. 
-dt- 
 

Erfolgreiche Schulpferdeinitiative am 22. März in Marbach 
Am Sonntag, den 22. März 2026 hatten Pferdesportverband und Pferdezuchtverband Baden-Württemberg zur dritten 
gemeinsamen Schulpferdeinitiative nach Marbach eingeladen. 14 ansprechende, potentielle Schulpferde und -ponys wurden den 
Vereinen und Betrieben präsentiert und von Markus Lämmle kommentiert. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von 
Reitvereinen nutzten die Gelegenheit, die Pferde vor Ort direkt auszuprobieren und zu reiten. Vier Pferde konnten direkt vor Ort 
erfolgreich vermittelt werden. 
Schul- und Lehrpferde nehmen im Pferdesport eine zentrale Rolle ein: Sie ermöglichen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
Einsteigerinnen und Einsteigern den Zugang zum Pferd und bilden die Basis für eine qualifizierte Ausbildung im Pferdesport. Mit 
dem Schulpferdecasting bietet der Pferdesportverband und der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg nicht nur eine 
wertvolle Plattform, um geeignete Pferde für den Schulbetrieb zu finden und so die Zukunft des Reitsports nachhaltig zu 
sichern, sondern unterstützt dies auch finanziell mit bis zu 1.500 Euro pro Pferd. 
LV-BAW, Miriam Abel  
 
 

Stall des Jahres: Bewerbungsphase gestartet 
Persönliche Mitglieder der FN zeichnen wieder Pferdehaltungen mit Vorbildfunktion aus 

Bewegung, Sozialkontakte, Licht und Luft: Die Grundbedürfnisse des Pferdes stehen auch 2026 wieder im Mittelpunkt des 
Wettbewerbes „Stall des Jahres“, den die Persönlichen Mitglieder der FN veranstalten. Gesucht werden Pferdebetriebe und -
vereine, die im Alltag zeigen, was artgerechte Pferdehaltung bedeutet. 
Pferde verbringen den größten Teil ihres Lebens in ihrer Haltungsumgebung. Daher hat diese entscheidenden Einfluss auf ihr 
Wohlbefinden. Der Wettbewerb "Stall des Jahres" macht Betriebe sichtbar, die diese Verantwortung ernst nehmen. Gesucht 
sind Vorbilder für artgerechte Pferdehaltung. Dabei geht es nicht um Hochglanz, sondern Haltung. Nicht um Perfektion, sondern 
Verantwortung. Betriebe können sich ab sofort online um den öffentlichkeitswirksamen Titel bewerben und ihre Konzepte 
vorstellen. In einem ersten Schritt füllen Sie dazu schnell und unkompliziert ein kurzes Formular aus und sind damit in der 
ersten Bewerbungsrunde dabei. In Runde zwei sind dann Foto- und Videomaterial der eigenen Pferdehaltung für einen 
"virtuellen Stallrundgang" gefragt. Wer diesen erfolgreich absolviert, wird von der Fachjury besucht. Die feierliche 
Preisverleihung findet bei den Al Schira’aa Bundeschampionaten statt. Zu gewinnen gibt es attraktive Sach- und Geldpreise, 
verteilt über mehrere Runde, auch für nicht prämierte Teilnehmer, gegeben von den Persönlichen Mitgliedern der FN und FN-
Partner Großewinkelmann. Außerdem erhalten alle Teilnehmer, die mindestens am virtuellen Stallrundgang teilgenommen 
haben, ein kostenloses, qualifiziertes Feedback zur eigenen Pferdehaltung durch die Fachjury. Bewerbungsschluss ist der       
30. April 2026. Weitere Informationen und Bewerbung unter www.pferd-aktuell.de/stalldesjahres.  
fn-press/hoh 
 
 

Solidarpakt Sport V unterzeichnet: Rückenwind für den Sport im Land 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Sportministerin Theresa Schopper und Finanzminister Dr. Danyal Bayaz sowie der 
Präsident des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSVBW) e.V. Jürgen Scholz und die drei LSVBW-Vizepräsidenten 
Andreas Felchle, Gundolf Fleischer und Gerd Rudolph haben am Mittwoch, 25. Februar 2026 im Staatsministerium in Stuttgart 
den Solidarpakt Sport V unterzeichnet. 
Sportverbände und Sportvereine können künftig mit jährlich 137 Millionen Euro Fördergeldern planen. Mehr investiert wird zum 
Beispiel in den Vereinsstättenbau, in Kooperationsmaßnahmen zwischen Schulen oder Kindertageseinrichtungen und 
Sportvereinen sowie die Förderung des Leistungssports. Auch für die Qualifizierung von Trainer- und Übungsleiterpersonal, für 
die Sportschulen sowie für Sportgeräte stehen Mittel zur Verfügung. Das Gleiche gilt für das Freiwilligendienstformat "FSJ Sport 
und Schule". Hinzu kommen in den nächsten fünf Jahren seitens des Landes umfangreiche Investitionen in den kommunalen 
Sportstättenbau und die Sportstättensanierung, darunter die Sanierung von Schwimmbädern. Einmalig stellt das Land Baden-
Württemberg darüber hinaus zusätzliche Mittel für Sport-Großveranstaltungen im Land bereit. 
"Landesregierung und organisierter Sport haben sich bei den Verhandlungen in der Mitte getroffen, wie es sich für einen 
demokratisch guten Kompromiss gehört", stellte WLSB-Präsident Andreas Felchle fest. "Der baden-württembergische "Soli V" 
hat dadurch ein rund 30 Prozent höheres Volumen als sein Vorgänger – gegen den derzeitigen Trend bundesweit. Darin spiegelt 
sich bemerkenswert gute Partnerschaft, Planungssicherheit und Verlässlichkeit wieder." 
WLSB, Februar 2026  
 
 

FN und Hippolini kooperieren 
Der Einstieg in den Pferdesport ist prägend – für Kinder ebenso wie für Pferde. Um diesen ersten Kontakt von Anfang an kind- 
und pferdegerecht zu gestalten, starten die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) und das Hippolini-Institut eine Kooperation. 
Ziel ist es, Menschen aller Altersgruppen – insbesondere Kinder – behutsam, verantwortungsvoll und pädagogisch fundiert an 
das Pferd heranzuführen. "Hippolini hat ein reitpädagogisches Konzept entwickelt, das Kinder spielerisch und 
verantwortungsvoll an den Pferdesport heranführt. Davon können jetzt auch unsere Trainer profitieren, indem sie eine 
ergänzende Hippolini-Qualifikation absolvieren", erklärt Thies Kaspareit, Leiter des FN-Teams Ausbildung. "Auf der anderen 
Seite bieten wir als FN ein strukturiertes Qualifikationssystem für Trainer vom Basis- bis zum Leistungs- und Spitzensport. In 
dieses System können Hippolini-Ausbilder nun unkompliziert einsteigen. Mit der Kooperation setzen wir ein klares Zeichen für 
Bildung, Verantwortung und einen Pferdesport, der auf Kompetenz, Wissen und pferdegerechtem Lernen aufbaut."  
Ab sofort können FN-Trainer eine verkürzte und vergünstigte Hippolini-Ausbildung absolvieren und erhalten dann neben der FN-
Trainerbezeichnung auch den entsprechenden Hippolini-Ausbildungsgrad. Im Gegenzug können Hippolini-Ausbilder bei 
Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen durch verkürzte und vergünstigte Maßnahmen eine FN-Trainerqualifikation erwerben. 
PM-Forum 3/2026 
 
 

Ausschreibungen Kooperation Schule – Verein und Kindergarten – Verein  
sind von den Landessportbünden veröffentlicht worden 

Meldeschluss ist der 15. Mai 2026 
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AUS- UND WEITERBILDUNG 
 
 

FN-Abzeichenprüfungen 
 
 

Datum:    Veranstaltungsort: Kontakt:  Abzeichen: 
02.04.26  70734 Fellbach Sonja Wünsche 0170 9737531 LA 
02.04.26  79241 Ihringen Sabrina Blüm 0151 58598883 RA 
02.04.26  68199 Mannheim-Neckarau Susanne Göllinger 0621 8607-141 RA 
03.04.26  73479 Ellwangen Stephanie Konle 07965 90030 RA 
03.04.26  89537 Giengen an der Brenz Joachim Roske 0151 16747256 PFS-U, BA, LA, RA 
04.04.26  74232 Abstatt Heike Hofmann 0173 3029773 PFS-U, RA 
04.04.26  70825 Münchingen Lilian Lintzen 0174 9277965 PFS-U 
04.04.26  88276 Oberstaig Julia Birk 049 07505716 PFS-U, LA, RA 
09.04.26  88239 Wangen (Allgäu) Andrea Bietsch 0176 61024977 PFS-U, LA, RA 
10.04.26  73479 Ellwangen Stephanie Konle 07965 90030 RA   
10.04.26  79241 Ihringen Sabrina Blüm 0151 58598883 RA 
10.04.26  79771 Klettgau-Erzingen Franz Winter 0175 5802826 PFS-U+R, RA 
10.04.26  68199 Mannheim-Neckarau Susanne Göllinger 0621 8607-141 RA 
11.04.26  70734 Fellbach Sonja Wünsche 0170 9737532 VA 
11.04.26  76227 Karlsruhe-Durlach Martina Ziekursch 0176 63208727 PFS-U+R, LA, RA 
11.04.26  72160 Nordstetten-Horb Sina Walter 0151 46658587 PFS-U, RA 
11.04.26  97953 Pülfringen Julia Withopf 0170 8390787 PFS-U, LA, RA 
11.04.26  88400 Rissegg Johannes Hänle 0171 7812762 LA 
12.04.26  73312 Geislingen/Steige Christin Konle 0176 20126889 PFS-U, RA 
12.04.26  72532 Marbach/Lauter Simone Goller 07385 9695-025 PFS-U, FA, KFS-A 
12.04.26  74821 Mosbach Nadja Babic 0152 32748756 PFS-U, RA 
12.04.26  69168 Wiesloch Andrea Blatz 0171 7170948 LA, VA 
18.04.26  70794 Filderstadt Julia Herthneck 0171 8863855 PFS-U, RA 
26.04.26  77876 Kappelrodeck Irene Hägele 0157 54699091 PFS-U+R 
09.05.26  79848 Bonndorf Laura-Terezia Schmelzle 0176  97827679 PFS-U 
09.05.26  73061 Ebersbach Ursula Bretz 0172 6257657 PFS-U, BA, LA 
22.05.26  73479 Ellwangen Stephanie Konle 07965 90030 RA 
22.05.26  73529 Schwäbisch Gmünd Maria Elisabeth Gold 07171 63448 PFS-U, LA, RA 
23.05.26  88456 Ingoldingen Johannes Hänle 0171 7812762 PFS-U, KFS-A, FA 
29.05.26  73479 Ellwangen Stephanie Konle 07965 90030 RA 
29.05.26  68199 Mannheim-Neckarau Susanne Göllinger 0621 8607-141 RA 
31.05.26  78479 Konstanz Joachim Scherr 0160 94693934 PFS-U, LA, RA 
31.05.26  76316 Malsch Thomas Dietrich 0177 9700673 PFS-U+R, LA, RA, VA 
03.06.26  72532 Marbach/Lauter Simone Goller 07385 9695-025 PFS-U, RA 
05.06.26  73479 Ellwangen Stephanie Konle 07965 90030 RA 
10.07.26  73479 Ellwangen Stephanie Konle 07965 90030 RA 
17.07.26  73479 Ellwangen Stephanie Konle 07965 90030 RA 
19.07.26  73266 Bissingen Nicole Richter 0174 4292404 PFS-R, FN-SpA, LA, RA 
24.07.26  73479 Ellwangen Stephanie Konle 07965 90030 RA 
24.07.26  72532 Marbach/Lauter Simone Goller 07385 9695-025 LA 
31.07.26  73479 Ellwangen Stephanie Konle 07965 90030 RA 
07.08.26  73479 Ellwangen Stephanie Konle 07965 90030 RA 
07.08.26  68199 Mannheim-Neckarau Susanne Göllinger 0621 8607-141 RA 
07.08.26  72532 Marbach/Lauter Simone Goller 07385 9695-025 PFS-U, RA   
08.08.26  74193 Schwaigern Sandra Carle 0172 6692153 RA 
14.08.26  89537 Giengen an der Brenz Joachim Roske 0151 16747256 PFS-U, BA, LA, RA 
14.08.26  68199 Mannheim-Neckarau Susanne Göllinger 0621 8607-141 RA 
17.08.26  73479 Ellwangen Stephanie Konle 07965 90030 RA 
21.08.26  72532 Marbach/Lauter Simone Goller 07385 9695-025 PFS-U, RA 
11.09.26  68199 Mannheim-Neckarau Susanne Göllinger 0621 8607-141 RA 
11.09.26  72532 Marbach/Lauter Simone Goller 07385 9695-025 PFS-U, FA, KFS-A 
23.10.26  72532 Marbach/Lauter Simone Goller 07385 9695-025 PFS-R 
25.10.26  70806 Kornwestheim Sandra Götz 0172 6247241 PFS-U, RA 
30.10.26  89537 Giengen an der Brenz Joachim Roske 0151 16747256 PFS-U, BA, LA, RA 
31.10.26  74193 Schwaigern Sandra Carle 0172 6692153 PFS-U, LA, RA 
01.11.26  73266 Bissingen Nicole Richter 0174 4292404 PFS-U, BA 
01.11.26  76316 Malsch Thomas Dietrich 0177 9700673 PFS-U+R, LA, RA, VA  
-dt-                           Stand: 23.03.2026 
 

BA=Abzeichen Bodenarbeit, FA=Fahrabzeichen, FN-SpA=FN-Sportabzeichen Reiten, JRA=Jagdreitabzeichen, KFS=Kutschenführerschein,  LA=Longierabzeichen,   
PFS-R = Pferdeführerschein-Reiten, PFS-U = Pferdeführerschein-Umgang, RA = Reitabzeichen, VA = Voltigierabzeichen, WFA = Wanderfahrabzeichen, WRA=Wanderreitabzeichen. 
Quelle: www.pferdesport-bw.de >Ausbildung >Abzeichenprüfungen 
 
 
 

Lehrgänge und Seminare auf einen Blick 
Refresher Kurse zur Verlängerung der DOSB Lizenz 
 Refresher-Lehrgang "Trainertage Fahren", zum Thema "Fahrsport individuell" für Trainer C-,B- und A-Fahren. Ort: Haupt- und 
Landgestüt Marbach, Landesfahrschule, Ref. Fred Probst am 05.-07. Mai 2026. Kosten 290 EURO pro Person. Max. 8 Teilnehmer. 
Anmeldung und Info: Haupt- und Landgestüt Marbach, Gestütshof 1, 72532 Gomadingen, Telefon 07385 9695-025, eMail: 
anmeldung.marbach@hul.bwl.de.  Anerkennung mit 30 LE (Profil 1) zur Verlängerung oder auch Wiedererlangung der DOSB-
Lizenz Fahren. 
 

 Refresher-Lehrgang "Trainertage Doppellonge", zum Thema "Die Arbeit des Pferdes an der Doppellonge" für Trainer C-, B- und A-
aller Fachrichtungen am 08.-10. Juli 2026. Anmeldung und Info siehe oben.  Anerkennung mit 30 LE (Profil 1) zur Verlängerung 
oder auch Wiedererlangung der DOSB-Lizenzen Reiten, Fahren und Voltigieren. 
LV-BAW 
 
Trainerfortbildung Reiten und Fahren in Marbach 
Der Pferdesportverband Baden-Württemberg e.V. lädt am 07. und 08. November 2026 zur jährlichen Trainerfortbildung ans Haupt- 
und Landgestüt Marbach/Lauter ein. Die Fortbildung richtet sich sowohl an Trainer Fahren als auch Reiten. Die Fortbildung wird mit   
 15 LE (Profil 3) zur Verlängerung der DOSB-Trainerlizenz Reiten und Fahren anerkannt. Nähere Informationen und Anmeldung an: 
Markus Kuhnle, Telefon 07154 8328-10, eMail: kuhnle@pferdesport-bw.de. 
LV-BAW  
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Lehrgangsmaßnahmen im Reiterring Hardt 1949 e.V. 
Der Reiterring Hardt 1949 e.V. bietet im Oktober und im November 2026 beim Verein Pferdefreunde Malsch e.V. (bei 
Karlsruhe) und in der Reit- und Voltigierschule Dietrich folgende Lehrgänge an: 
 Nachwuchs-Trainerassistent im Reitsport gem. § 5200 ff APO 2026:  
Grundlehrgang vom 16. bis 18. Oktober 2026, Prüfungslehrgang vom 06. bis 08. November 2026  
 Trainerassistent im Reitsport gem. § 5210 ff APO 2026: 
Grundlehrgang vom 16. bis 18. Oktober 2026, Prüfungslehrgang vom 06. bis 08. November 2026 
Weitere Informationen zu den Lehrgängen erhalten Sie bei der Reitschule Thomas Dietrich, Rohrbrüchle 2 in 76316 Malsch, 
Telefon 07221 967973, Mobil 0177 9700673, eMail: pferdesport-dietrich@web.de und auf der Homepage des 
Pferdesportverbandes Baden-Württemberg e.V. unter: www.pferdesport-bw.de >Jugend >Nachwuchs-Assistenten Reiten. 
-dt-  
 
FN-Seminarteam: 
 FN/PM-Seminare: Anmeldung unter Telefon 02581 6362-247, eMail: seminare@fn-dokr.de 
FN/PM-Online-Seminare: Virtueller Seminarraum, Uhrzeit: 20.00 bis 21.30 Uhr 
 

15. April  PM-Online-Seminar: Bewegungsanalyse beim Dressurpferd – Verständnis, Prävention und 
                             Leistungsentwicklung, Ref. Dr. Kai Kreling 
   Die Teilnahme gilt als Fortbildung mit 2 LE (Profil 4) zur Verlängerung der DOSB-Trainerlizenz 
 

16. April  PM-Seminar: Grundausbildung als Schlüssel zum Erfolg: Tipps für den Trainingsalltag, Ref. Markus Lämmle
  Uhrzeit: 18.00-21.00 Uhr, Ort: PF Paulshof Renchtal e.V., Senator-Franz-Burda-Str. 4a, 77871 Renchen 
   Die Teilnahme gilt als Fortbildung mit 2 LE (Profil 4) zur Verlängerung der DOSB-Trainerlizenz   
 

22. April  PM-Online-Seminar: Vorwärts-abwärts reiten – aber korrekt, Ref. Dr. Britta Schöffmann 
   Die Teilnahme gilt als Fortbildung mit 2 LE (Profil 4) zur Verlängerung der DOSB-Trainerlizenz   
 

27. April  PM-Online-Seminar: Vom Fohlen bis zum Rentner: Fütterung durch alle Lebensphasen, Ref. Mona S. Otte 
 

06. Mai  PM-Online-Seminar: Bewegungsanalyse beim Springpferd – Biomechanik verstehen, Leistung optimieren,  
                             Ref. Dr. Kai Kreling 
   Die Teilnahme gilt als Fortbildung mit 2 LE (Profil 4) zur Verlängerung der DOSB-Trainerlizenz 
 

08. Mai  PM-Seminar: Präzise Ergebnisse abliefern – Dressurlektionen & Herausforderungen im Kegelparcours effektiv 
                             und nachhaltig Trainieren, Ref. Wolfgang Lohrer, Uhrzeit: 18.00-21.00 Uhr. Ort: Haupt- und Landgestüt 
                             Marbach, Gestütshof 1, 72532 Gomadingen-Marbach 
                              Die Teilnahme gilt als Fortbildung mit 2 LE (Profil 4) zur Verlängerung der DOSB-Trainerlizenz 
 

12. Mai  PM-Online-Seminar: Faszientherapie beim Pferd – Was ist das und was kann sie? Ref. Angelina Spix 
 

16. Mai  PM-Exkursion: Geländeführung im Rahmen der int. Marbacher Vielseitigkeit, Uhrzeit: 10.00-16.00 Uhr 
 

18. Mai  Turniertalk (Online): Stress, Nervosität und Angst-Tipps für die mentale Stärke, Uhrzeit: 19.00-20.30 Uhr,  
  Ref. Leonie Kalthoff, Nico Hörmann, 
 

01. Juni  PM-Online-Seminar: Yoga für Reiter: Eigene Präsenz und Verbindungen zum Pferd verbessern (Yoga Paket: 
       06.07./ 03.08./ 07.09.), Ref. Theresa Bontrup, Beginn jeweils 20.00 Uhr   
 

 
Haupt- und Landgestüt Marbach - Trainerausbildung  
Telefon: 07385 9695-025 (Anmeldung) www.gestuet-marbach.de 
 Landesreitschule: Leiter der Landesreitschule: PWM Markus Lämmle, Telefon: 0172 7404056 oder 07385 9695-052  
19.+20. Mai  Vorbereitungsseminar Trainer Reiten 
22. Jun.-02. Jul. Trainer B-Reiten (Basis- und Leistungssport) 
24. Aug.-11. Sept.  Trainer C/A-Reiten (Basis- und Leistungssport) 
05.-10. Okt.  Trainer C/A-Reiten (Modul 1) + 30. Nov-11. Dez. (Modul 2) 
19.-23. Okt.  PFS-Reiten und Berittführer   
 

 Landesfahrschule: Leiter der Landesfahrschule: HSM Fred Probst, Telefon: 0160 4705716 oder 07385 9695-042  
14.-21. Apr. Trainer B-Fahren (Basis- und Leistungssport 
06.-10. Okt. Trainer A-Fahren (Modul 1) + 16.-22. Nov. (Modul 2) 
11. Nov. Vorbereitungsseminar Trainer Fahren und Mentoring 
 
Reiten im Damensattel RID e.V. 
eMail: b.grahner@damensattel-deutschland.de, www. damensatteldeutschland.de, Telefon 0173 3262695 
15. April RID-Online-Seminar: Damensattel ABC mit Dr. Bettina Grahner, Uhrzeit: 19.30-21.00 Uhr 
   Die Teilnahme gilt als Fortbildung mit 2 LE (Profil 4) zur Verlängerung der DOSB-Trainerlizenz 
18.-21.Mai Lehrgang: Ergänzungs-Qualifikation Damensattel mit Dr. Bettina Grahner 
  Ort: Pferdezentrum Franken in Ansbach. Inhaltliche Infos: Dr. Bettina Grahner, organisatorische Infos und 
                             Anmeldung bei: Pferdezentrum Franken, eMail: huber@pferdezentrum-franken.de 
   Die gilt als Fortbildung mit 30 LE zur Verlängerung der DOSB-Trainerlizenz 
 
Reitverein Ammerbuch e.V. 
eMail: ulrike-naumann@t-online.de, www.rfv-ammerbuch.de, Telefon 0178 2177118 
19. April Trainingstag Breitensport: Aufgaben wie Aktions-/Präzisionsparcours gem. WBO 
25.+26. April Cavaletti-Training: Stangenarbeit-Gymnastikspringen 
02.+03. Mai Bodenarbeit/Horsemanship 
 
FN-Partnerbetrieb Rossnatour GbR, Laichingen  
eMail: info@rossnatour.de, www.rossnatour.de, Telefon: 07333 9539518 oder 0162 9185828  
11. April  Verlängerung für Kutschenführerschein B (gewerblich) 
25. April  Schnupper-Tag Holzrücken 
07.-09. Mai  Schnupper-Fahrkurs (Ein- und Zweispänner) 
06.-06. Juni  Schnupper-Seminar (Mehrspänner) 
 
FN-Partnerbetrieb Kutschfahrten & Holzrücken, Rheinmünster-Schwarzach 
eMail: Kutschfahrten.Breite@gmail.com, www.kutschfahrten-holzruecken-breite.de, Telefon 0170 3240871 
25. April  Doppellongenkurs 
01.+02. Mai  Holzrückekurs 
03.+04. Okt.  Holzrückekurs 
 
FN-Partnerbetrieb Erlenhof, Deggingen-Reichenbach 
eMail: bvzerlenhof@web.de, www.erlenhof-reichenbach.com, Telefon 07334 9212386 
19. April Working Equitation Trail-Training mit Daniele Falkenstein 
-dt- 
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JUGEND IM PFERDESPORT 
 
 

Ausschreibung: "Preis der besten Jugendarbeit 2026" 
Auch in 2026 wird der mit 3.000 Euro dotierte Preis der besten Jugendarbeit fortgesetzt. Bereits zum 20. Mal wird der Wettbewerb 
für Vereine und Betriebe, die Mitglied im Pferdesportverband Baden-Württemberg sind, ausgeschrieben.  
 

Das Thema lautet:  
"Euer Verein, eure Ideen, eure Zukunft – zeigt, wie ihr junge Menschen für euren Verein gewinnt! Ob Aktionen, Projekte oder neue 
Formate – realisiert Ideen und Maßnahmen, mit denen andere Lust auf Gemeinschaft, Pferdesport und Vereinsleben bekommen!" 
 

Und so könnt ihr mitmachen: 
  Schickt uns eure ausführliche Dokumentation zum oben genannten Thema in Papier oder Datei Form (Word, Power Point, PDF, 
    Video o.ä.) zu. 
 

  Wichtig: Bitte unbedingt in eurer Bewerbung die Kontaktdaten des Ansprechpartners (Adresse, eMail und Telefon) angeben.  
 

 Einsendungen bitte bis 11. Januar 2027 an: Markus Kuhnle, eMail: kuhnle@pferdesport-bw.de oder per Post an: 
   Pferdesportverband Baden-Württemberg, Murrstraße  1/2, 70806 Kornwestheim. 
LV-BAW, Miriam Abel 
 
 

Freistellung für Jugendarbeit und Ehrenamt 
Viele junge Menschen in Baden-Württemberg engagieren sich neben Ausbildung und Beruf in ihrer Freizeit für ihre Jugendgruppe 
oder ihren Jugendverband. Sie leiten selbständig Freizeiten, Fahrten und Zeltlager mit Kindern und Jugendlichen und investieren 
Teile ihrer Freizeit und ihres Jahresurlaubs dafür. Die Jugendorganisationen in Baden-Württemberg (BSJ Freiburg, BSJ Nord und 
WSJ) bieten für diese Menschen jedes Jahr eine Vielzahl von Schulungen, Freizeiten und Ferienmaßnahmen an. 
Um diese Engagement zu unterstützen und zu fördern, gibt es in Baden-Württemberg das "Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes in 
der Jugendarbeit", das einen Mindestanspruch auf Freistellung enthält. Die Jugendorganisationen möchten Engagierte in der 
Jugendarbeit ermutigen, die Freistellungsmöglichkeiten wahrzunehmen. 
Seit dem Inkrafttreten des Bildungszeitgesetzes gibt es für Arbeitnehmer in Baden-Württemberg zudem die Möglichkeit, sich bis zu 
fünf Tage im Jahr unter Fortzahlung der Bezüge für Aus- und Weiterbildungsangebote für ehrenamtliche Tätigkeiten freistellen zu 
lassen. 
WSJ Service 
 
 
 
 

PFERD UND UMWELT 
 
 

Baurecht im Außenbereich: Gericht schränkt Pensionspferdehaltung ein 
Ein Urteil aus Bayern könnte für viele Pferdehalter und landwirtschaftliche Betriebe mit Pensionspferdehaltung Folgen haben. Denn 
nicht jede Pensionspferdehaltung gilt automatisch als Landwirtschaft – und verliert damit unter Umständen wichtige Privilegien im 
Außenbereich.  
 
Gericht: Pensionspferdehaltung ist nicht automatisch Landwirtschaft 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bestätigte die Entscheidung einer Vorinstanz: Die Pensionspferdehaltung der Kläger ist kein 
privilegierter landwirtschaftlicher Betrieb im Außenbereich. Deshalb besteht auch kein Anspruch auf eine Baugenehmigung für eine 
Erweiterung des Stalls und einen Allwetterauslauf. Der Hintergrund: Im Außenbereich dürfen Bauvorhaben grundsätzlich nur 
genehmigt werden, wenn sie einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen: Genau daran scheiterte der Betrieb im Verfahren. 
 
Entscheidend: Futtergrundlage und landwirtschaftlicher Charakter 
Nach Auffassung des Gerichts gilt Pensionspferdehaltung nur dann als Landwirtschaft, wenn ein enger Bezug zur Bodennutzung 
besteht. Dazu gehören vor allem, dass das Futter überwiegend auf eigenen oder zum Betrieb gehörenden Flächen erzeugt werden 
kann. Zudem muss ein landwirtschaftlicher Betrieb: 
 

- nachhaltig und dauerhaft betrieben werden, 
- eine gewisse Mindestgröße haben, 
- wirtschaftlich tragfähig sein und zumindest auf Gewinnerzielung ausgerichtet sein. 
Besonders kritisch sehen Gerichte Pensionsbetriebe, weil sie häufig zwischen Landwirtschaft und Gewerbe liegen. 
 
Pensionspferdebetriebe: Warum die Gerichte hier genau hinschauen 
Gerichte prüfen Pensionspferdebetriebe besonders streng. Der Grund: Die Grenze zwischen landwirtschaftlicher Tierhaltung und 
gewerblicher Pferdehaltung ist oft fließend. 
Die Richter sprechen sogar davon, dass Pensionspferdehaltung "geradezu der Prototyp" einer Tätigkeit sei, die zwischen 
Landwirtschaft und Gewerbe liege. Gerade deshalb müssen Betriebe genau nachweisen, dass sie tatsächlich landwirtschaftlich 
wirtschaften. 
 
Das bedeutet das Urteil für Landwirte 
Für landwirtschaftliche Betriebe mit Pensionspferdehaltung hat das Urteil praktische Folgen: 
- Ställe oder Reitanlagen im Außenbereich lassen sich nur bauen oder erweitern, wenn der Betrieb als Landwirtschaft gilt, 
- Betriebe müssen nachweisen, dass sie ausreichend eigene Futterflächen haben, 
- Eine reine Einstellpferdehaltung kann schnell als gewerblicher Betrieb eingestuft werden. 
Für nebenerwerbslandwirte gilt zudem: Wer sich auf landwirtschaftliche Privilegien beruft, muss die Voraussetzungen selbst 
nachweisen. 
 
Risiko für kleinere Pensionspferdebetriebe 
Besonders betroffen sind kleinere Betriebe oder Hofstellen, die hauptsächlich Einstellpferde halten. Wenn der landwirtschaftliche 
Charakter nicht überzeugend nachgewiesen werden kann, drohen: 
- Probleme bei Baugenehmigungen im Außenbereich, 
- Einstufung als Gewerbebetrieb, 
- strengere baurechtliche Anforderungen. 
Redaktion agrarheute vom 08.03.2026 
 

"Die wichtigsten Regeln für den Ausritt" 
finden Sie am Ende dieser Ausgabe! 
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BREITENSPORT 
 
 

Breitensport-Veranstaltungen 
 

 

Datum/Tage/PLZ/Ort:  Kontakt:       Disziplin: 
10.04.26 3  70794 Filderstadt  Beena Taudor  beetau@web.de   Hochschulvergleich 
11.04.26 1  72141 Walddorfhäslach  Annika Meixner  annika.meixner@yahoo.de   WPSV-Schulpferde-Cup 
12.04.26 1  73572 Heuchlingen  Angelika Hirsch  hirsch.geli@googlemail.com  Hobby Horsing-Turnier 
12.04.26 1  89150 Laichingen  Andrea Geprägs  CMWReiner@gmx.de   GHP geritten und geführt 
18.04.26 1  78166 Donaueschingen  Anke Bräuer   braeuer.anke@gmail.com   Reiten 
18.04.26 1  77971 Kippenheim  Chiara Fischer  fischer@gmx.de   Reiten 
18.04.26 1  72532 Marbach/Lauter  Christa Hinrichsen  da-schau-her@web.de   Reiten 
19.04.26 1  72589 Westerheim  Gudrun Junginger  guguju@web.de   Reiten 
19.04.26 1  88364 Wolfegg  Jule Eckel   rfv-wolfegg@gmx.de   O-Ritt und –fahrt 
24.04.26 3  76131 Karlsruhe  Emely Schmeißer  studentenreiter-karlsruhe@outlook.com  Hochschulvergleich 
25.04.26 1  88400 Biberach  Dr. Marina Lentin  MarinaRi@gmx.de   Voltigieren 
26.04.26 1  89188 Merklingen  Stephanie Kilian  vorstand@rfv-merklingen.de  Reiten 
26.04.26 1  88279 Schomburg-Amtzell Anna-Lena Wanner  anna-lena.wanner@web.de   Orientierungsritt  
01.05.26 1  77731 Willstätt-Legelshurst Claudia Roggisch  claudia.roggisch@gmail.com  Reiten 
02.05.26 1  69181 Leimen  Anja Splett   vorstand@reitsportvereinleimen.de  Reiten 
03.05.26 1  73479 Röhlingen  Martin Esdar   m.esdar@web.de   Kutschenausfahrt 
03.05.26 1  79395 Neuenburg-Grißheim Steffi Gietl   gietl@outlook.com   Posternritt  
03.05.26 1  88289 Waldburg  Carla Hanser   carla.hanser@icloud.com   Reiten 
09.05.26 1  77971 Kippenheim  Claudia Schmidt  c-mschmidt@t-online.de   Voltigieren 
14.05.26 1  74746 Höpfingen  Veronic Hilpert-Schönbein  veronic.hilpert@web.de   Fahren u. Kutschenausf. 
24.05.26 1  88436 Eberhardzell  Alois Brauchle  Alois.Brauchle@gmx.de   Pfingstritt und –fahrt 
20.06.26 2  72124 Pliezhausen  Angelina Jung  angelina-jung@outlook.de   Reiten  
21.06.26 1  79595 Rümmingen  Beate Fink   rspfruemmingen@gmx.de   Reiten 
27.06.26 2  88368 Bergatreute  Anita Heckenberger  am.heckenberger@t-online.de  Reiten 
01.08.26 2  74585 Rot am See  Gudrun Wielatt  wielatt@gmx.net   TREC-Veranstaltung 
12.09.26 1  76297 Stutensee  Melanie Haußmann  mellehaussmann@gmail.com  Reiten 
 
-dt-                             Stand:. 23.03.2026      
Quelle: www.pferdesport-bw.de >Veranstaltungen > Breitensport 
Bitte beachten Sie:  
Termine für eine WBO-Veranstaltung (Breitensport-Veranstaltung = BV) sind mit Sichtvermerk (Stempel und Unterschrift) des zuständigen Pferdesportkreises bzw. Reiterrings sechs Wochen vor dem 
beabsichtigten Veranstaltungstermin unter Vorlage der Ausschreibung des vorgesehenen Programms bei der Landeskommission Baden-Württemberg einzureichen! (siehe Besondere Bestimmungen der 
Landeskommission Baden-Württemberg). 

 
St. Gangolfsritt  Neudenau 

Die Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius, die Stadt Neudenau und die Neudenauer Vereine laden zu dem erstmals 1497 
urkundlich erwähnte St. Gangolfsfest mit einer Reiterprozession – dem St. Gangolfsritt – ein. Der Ritt findet aufgrund der 
Teilnahme von Erzbischof Stephan Burger aus Freiburg dieses Jahr am 17. Mai in Neudenau statt. Es beginnt um 9 Uhr mit der 
Aufstellung der Reiter. Beginn der Prozession ist um 9.30 Uhr, um zirka 10.30 Uhr findet die Segnung der Pferde vor der 
Kapelle statt, anschließend Eucharistiefeier und Verteilung der Stallplaketten. Kontakt: Telefon 06264 1014. 
-dt-     
 
 
 
 

FÜHRUNG UND ORGANISATION 
 
 

Zahlung an ehrenamtlichen Vorstand 
Nach § 3 Nr. 26a EStG kann ein steuerbegünstigter Verein für die Tätigkeit zum Beispiel der Mitglieder des Vorstands oder des 
Kassierers steuerfrei ein Entgelt bis zur Höhe von 960 Euro im Jahr bezahlen. Die Entgeltzahlung muss allerdings von der 
Satzung gedeckt  sein. Nach den zivilrechtlichen Regelungen ist dies bei Zahlungen an Vorstandsmitglieder, die über den reinen 
Einsatz tatsächlich anfallender Kosten hinausgehen, nur dann der Fall, wenn die Satzung eine solche Zahlung (sog. 
Tätigkeitsvergütung) ausdrücklich zulässt. 
Ein Verein, der nicht ausdrücklich die Bezahlung des Vorstands regelt, und der dennoch Tätigkeitsvergütungen an Mitglieder des 
Vortands zahlt, verstößt gegen das Gebot der Selbstlosigkeit. Die regelmäßig in den Satzungen enthaltene Aussage: "Es darf 
keine Person…durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden" ist keine satzungsmäßige Zulassung von 
Tätigkeitsvergütungen an Vorstandsmitglieder. Eine Vergütung ist auch dann anzunehmen, wenn sie nach der Auszahlung an 
den Verein zurückgespendet oder durch Verzicht auf die Auszahlung eines entstandenen Vergütungsanspruchs an den Verein 
gespendet wird. Quelle: Steuertipps für gemeinnützige Vereine, Ministerium für Finanzen BW. 
 

Musterformulierung für die Satzung: 
Die Mitglieder des Vorstandes sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie können Aufwendungsersatz im Rahmen der geltenden 
steuerrechtlichen Bestimmungen sowie der Beschlüsse der Mitgliederversammlung erhalten. Der Aufwendungsersatz steht unter 
dem Vorbehalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Vereins. Er kann in Form des Auslagenersatzes (Erstattung 
tatsächlicher Aufwendungen gegen Vorlage von Belegen) oder nach Maßgabe des § 3 Nr. 26a EStG in Form einer 
Tätigkeitsvergütung, welche die in § 3 Nr. 26a EStG genannte Grenze nicht übersteigt, gezahlt werden (Ehrenamtspauschale, 
derzeit jährlich 960 Euro). 
-dt- 
 

Sachzuwendungen an Mitglieder 
Ein Verein darf seinen Mitgliedern keine finanziellen und grundsätzlich auch keine sachlichen Zuwendungen machen (§ 55 AO). 
Kleine Aufmerksamkeiten an Mitglieder sind unschädlich für die Gemeinnützigkeit. Hierunter fallen Sachzuwendungen, zum 
Beispiel Blumen, Geschenkkorb, Buch oder CD, bis zu einem Wert von 60 Euro jährlich, die dem Vereinsmitglied aus Anlass 
persönlicher Ereignisse, wie beispielsweise Geburtstag, Hochzeit oder persönliches Vereinsjubiläum geschenkt werden. In 
begründeten Ausnahmefällen darf die einzelne Sachzuwendung den Wert von 60 Euro übersteigen. Aufwendungen für Kranz- 
und Grabgebinde für verstorbene Vereinsmitglieder sind auch über 60 Euro hinaus in angemessener Höhe unschädlich. Quelle: 
Steuertipps für gemeinnützige Vereine, Ministerium für Finanzen BW. 
-dt- 



                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
 
 

Die wichtigsten Regeln für den Ausritt  
 
Beim Ausritt zu zweit oder in der Gruppe die Natur erleben ist das erklärte Ziel vieler Reiterinnen und Reiter. Das 
Ausreiten mit dem Pferd ist immer ein Naturerlebnis. Damit es auch so bleibt, sind das Beachten der gesetzlichen 
Regelungen, das normgerechte Verhalten und der verantwortungsvolle Umgang mit sich, dem Pferd und der Natur für 
jeden Reiter selbstverständlich. Wer sich an die Regeln hält, schafft dem Reitsport Sympathien und keine Gegner.   
 

  Reiten im Straßenverkehr 
Beim Reiten auf Straßen, privaten und öffentlichen Wegen sind Reiter gemäß StVO Verkehrsteilnehmer. Für sie gelten 
die Verkehrsregeln und Anordnungen sinngemäß. Das heißt, Reiter und Pferd sind den Fahrzeugen gleichgestellt, sind 
selbst aber kein Fahrzeug. Das bedeutet aber,  dass z. B. der rechte Fahrbahnrand benutzt werden muss. Bürgersteige 
Fuß- und Radwege sind tabu.  
Pferde dürfen im Straßenverkehr grundsätzlich nur von geeigneten Personen, die ausreichend auf sie einwirken 
können, geritten oder geführt werden. Eine gute reiterliche Grundausbildung und eine anschließende Ausbildung zu 
den Pferdeführerscheinen der FN vermitteln das entsprechende reiterliche Wissen und Können.  
Pferdeäpfel auf Straßen und Wegen können andere Verkehrsteilnehmer gefährden und stellen oftmals ein Ärgernis dar, 
sie sind daher zu beseitigen.  
 

  Reiten in der offenen Landschaft und im Wald 
Hier ist das Reiten nach den Regeln des Naturschutzgesetzes und des Landeswaldgesetzes nur auf Straßen und dafür 
geeigneten privaten und öffentlichen Wegen gestattet. Also, auf Feld-, Wald- und Wanderwegen. Letztere müssen aber 
mindestens 3 Meter breit sein, damit sich Reiter, Fußgänger, Radfahrer, Jogger, Nordic Walker und Wandergruppen im 
Schritt gefahrlos Begegnen können.  
Das Reiten auf Sport-, Fuß- und Lehrpfade ist nicht erlaubt, ebenso nicht das Reiten auf Liegewiesen, Äcker, Wiesen, 
Stoppelfelder und in Feucht- und Trockenbiotope. Wenn aufgrund schlechter Bodenverhältnisse ein Weg für das 
Reiten nicht geeignet ist, sollten Sie den Weg meiden oder einen Umweg in Kauf nehmen. 
 

        Reiten in Naturschutzgebieten  
Naturschutzgebiete sind an dem dreieckigen Schild mit grünem Rand, weißem Feld mit dem Adlersymbol und dem 
Schriftzug "Naturschutzgebiet" zu erkennen. Hier ist das Reiten nur auf Straßen und befestigten Wegen gestattet. In 
einzelnen Naturschutzgebieten gibt es aber abweichende Regelungen. Dieses kann auch für die geschützten Schon- 
und Bannwälder zutreffen. 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Regelung gilt, können Ihr Verein oder Ihr Betrieb, oder Sie selbst sich bei den 
zuständigen Naturschutzbehörden oder Forstämtern erkundigen. 

 

  Reiten in Biosphärengebieten  
Biosphärengebiete bestehen aus Kernzonen, Pflegezonen und Entwicklungszonen. In den Kernzonen ist das Reiten 
generell verboten. In den Pflegezonen ist das Reiten auf öffentlichen Straßen und geeigneten Wirtschaftswegen 
zulässig. Die Entwicklungszonen bilden den Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum für die Bevölkerung.  
Hier ist das Reiten unter Beachtung der Regeln der Straßenverkehrsordnung, des Naturschutzgesetzes und des 
Landeswaldgesetzes gestattet. Für das Betreten des Geländes des ehemaligen Truppenübungsplatzes Münsingen 
gelten besondere Regelungen. 
 

      Reiten im Nationalpark Schwarzwald  
Das Betreten des Nationalparks Schwarzwald zum Zweck der Erholung und Bildung ist jedermann gestattet, soweit 
dadurch die Schutzzwecke des Nationalparks nicht beeinträchtigt werden.  
Im Nationalpark sind das Reiten und das Fahren mit Pferdegespannen nur auf den dem öffentlichen Verkehr 
gewidmeten oder hierfür ausdrücklich zugelassenen Straßen und Wegen gestattet.   
 

Herausgeber; Pferdesportverband Baden-Württemberg 
 Redaktion: Rolf Berndt, Tel. 0172 7361143, eMail: Rolf-Berndt@t-online.de 

Stand: Januar 2026 
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